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B. Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der  

Bezirksregierung 
 

 

118 örV zwischen dem Kreis Wesel und 

der Stadt Krefeld  über    die Aufsicht      

und Überwachung der Apotheken, 

Drogerien und anderen der Pharma-

zieaufsicht unterliegenden Einrich-

tungen 
 

Bezirksregierung 

31.01.01-WES-GkG 

 

Düsseldorf, den 27. April 2015 

 

 

 

Hiermit mache ich gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 

(GV.NRW.S. 621/SGV.NRW.202), in der zur Zeit 

geltenden Fassung die nachstehende öffentlich-

rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Wesel 

und der Stadt Krefeld vom 21.01./17.02.2015 be-

kannt. 

 

G e n e h m i g u n g 

 

 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Wesel und der Stadt Krefeld zur Ände-

rung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 

13./20.07.1982 über die Aufsicht und Überwachung 

der Apotheken, Drogerien und anderen der Phar-

mazieaufsicht unterliegenden Einrichtungen vom 

21.01./17.02.2015 wird hiermit aufsichtsbehördlich 

genehmigt.  
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Rechtsgrundlage hierfür ist § 24 Abs. 2 in Verbin-

dung mit § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziffer   1. b) des Geset-

zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 

vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621 / SGV. NRW. 

202) in der zurzeit gültigen Fassung. 

 

Im Auftrag 
 (Buschwa) 

 

 

 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zur Änderung der öffentlich-rechtlichen  

Vereinbarung 

vom 13. Juli 1982 / 20. Juli 1982 

über die Aufsicht und Überwachung der Apo-

theken, Drogerien und anderen der Pharmazie-

aufsicht unterliegenden Einrichtungen 

in der Stadt Krefeld und dem Kreis Wesel 

 

vom 21. Jan. 2015 / 17. Feb. 2015 

 

Auf Grund der Beschlüsse des Rates der Stadt Kre-

feld vom 18. September 2014 und des Kreistages 

des Kreises Wesel vom 11. Dezember 2014 wird 

gemäß §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes Über kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NW. S. 

621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Okto-

ber 2012 (GV. NRW. S. 474), die öffentlich-

rechtliche Vereinbarung über die Aufsicht und 

Überwachung der Apotheken, Drogerien und ande-

ren der Pharmazieaufsicht unterliegenden Einrich-

tungen in der Stadt Krefeld und dem Kreis Wesel 

vom 13. Juli 1982/20. Juli 1982 (Abt. Reg. Ddf. S. 

315) wie folgt geändert: 

 

Artikel 1 

 

§ 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Der Kreis Wesel führt für die Stadt Krefeld die 

Aufsicht und Überwachung der Apotheken, Droge-

rien und anderen der Pharmazieaufsicht unterlie-

genden Einrichtungen gemäß 

 

a) § 5 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 in 

Verbindung mit § 20 des Gesetzes über 

den öffentlichen Gesundheitsdienst des 

Landes Nordrhein Westfalen vom 25. No-

vember 1997 (GV. NW, S. 430, 431), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 30. April 

2013 (GV. NRW. S. 202), 

 

b) § 1 Absatz 1 und § 3 Absatz 2 der Verord-

nung über Zuständigkeiten im Arzneimit-

telwesen und nach dem Medizinprodukte-

gesetz vom 11. Dezember 1990 (GV. 

NW.S. 659), zuletzt geändert durch Ver-

ordnung vom 4. November 2008 (GV. 

NRW. S.684) 

c) § 5 der Verordnung zur Regelung der Zu-

ständigkeiten nach Rechtsvorschriften für 

Heilberufe vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. 

S. 458), zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 7. Dezember 2013 (GV. NRW. 

S. 841), und 

 

d) § 1 Absatz 1 Satz 1 und § 3 Absatz 2 der 

Verordnung zur Regelung von Zuständig-

keiten auf dem Gebiet des Arbeits- und 

technischen Gefahrenschutzes vom 27. 

November 2012 (GV. NRW. S. 622) in 

Verbindung mit Anlage 1 Nummer 9 und 

Anlage 2 Nummern 9.1 bis 9.4 

 

in den jeweils geltenden Fassungen nach Maßgabe 

der jeweiligen Verwaltungsvorschriften zur Durch-

führung der Verwaltungsaufgaben auf pharmazeuti-

schem Gebiet durch.“ 

 

Artikel 2 

Die Änderungsvereinbarung tritt am Tage nach der 

Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regie-

rungsbezirk Düsseldorf in Kraft. 

 

Für den Kreis Wesel 

 

Wesel, den 17. Feb. 2015 

 

Der Landrat 

 

 
 

Für die Stadt Krefeld 

 

Krefeld, den 21 Jan. 2015 

 

Der Oberbürgermeister 

 

 

 
 

 

  

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 173 
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119 Bekanntmachung eines Erörterungs-

termins 

 
Bezirksregierung 

52.05-TKS-Z-61 

Düsseldorf, den 29. April 2015 

 

Bekanntmachung des Erörterungstermins im 

Planfeststellungsverfahren nach § 35 Abs. 2 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) für die Er-

weiterung der Deponie Wehofen-Nord in 

Dinslaken um einen 3. Deponieabschnitt 

 

Die Fa. ThyssenKrupp Steel Europe AG (TKSE) 

hat am 29.06.2012 die Planfeststellung für die Er-

weiterung der Deponie Wehofen-Nord um einen 3. 

Bauabschnitt beantragt. 

 

Der Erörterungstermin in dem Verfahren be-

ginnt am Mittwoch, dem 27.05.2015 um 10.00 

Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr) in der Stadthalle Wal-

sum, Waldstraße 50 in 47179 Duisburg-

Aldenrade. 

 

Erforderlichenfalls wird der Termin an den Folge-

tagen am selben Ort ab 9.30 Uhr (Einlass ab 8.30 

Uhr) fortgesetzt. Die Entscheidung darüber wird 

durch die Verhandlungsleitung am Ende des jewei-

ligen Sitzungstages bekanntgegeben. 

 

Der Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das 

Vorhaben erhobenen Einwendungen sowie die 

Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben 

mit der Vorhabenträgerin, den Behörden und sons-

tigen Stellen, den Verbänden, den Personen, die 

Einwendungen erhoben haben sowie den Betroffe-

nen, zu erörtern. 

 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Teil-

nahmeberechtigt sind alle Einwenderinnen und 

Einwender sowie Betroffene, ihre gesetzlichen 

Vertreterinnen und Vertreter, Bevollmächtigten und 

Beistände. Zur Kontrolle der Teilnahmeberechti-

gung wird eine Eingangskontrolle durchgeführt. 

Hierbei ist ein amtlicher Lichtbildausweis (z. B. 

Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzule-

gen. 

 

Die Teilnahme an dem Termin ist jeder Person, 

deren Belange von dem Vorhaben berührt werden, 

freigestellt. Die Vertretung durch eine Bevollmäch-

tigte oder einen Bevollmächtigten ist möglich. 

Diese Person hat ihre Bevollmächtigung durch eine 

schriftliche Vollmacht und die Vorlage eines amtli-

chen Lichtbildausweises (z. B. Personalausweis, 

Reisepass, Führerschein) nachzuweisen und die 

Vollmacht zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 

geben. 

 

Ich weise darauf hin, dass bei Ausbleiben einer 

oder eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 

auch ohne sie oder ihn verhandelt werden kann, 

dass verspätete Einwendungen, die nicht auf beson-

deren privatrechtlichen Titeln beruhen, ausge-

schlossen sind, und dass das Anhörungsverfahren 

mit Schluss der Erörterung beendet ist. 

 

Die fristgerecht eingegangenen Einwendungen 

werden auch im Verfahren berücksichtigt, wenn 

keine Teilnahme der Einwenderinnen und der Ein-

wender am Erörterungstermin erfolgt. 

 

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhe-

bung von Einwendungen, Teilnahme am Erörte-

rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende 

Kosten werden nicht erstattet. 

 

Diese Bekanntmachung ersetzt die individuelle 

Benachrichtigung jeder Person, die Einwendungen 

erhoben hat, da mehr als 50 Einwendungen in dem 

Verfahren eingegangen sind. 

 

Im Auftrag 

gez. Dr. Cullmann 
 

 

Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 175 

 

 

120 Genehmigung nach §§ 16, 6 BImSchG 

zur wesentlichen Änderung der Lager 

für Giftstoffe durch Optimierung des 

Lüftungskonzeptes in den Lagerbe-

reichen von Gebäude 266 
 

Bezirksregierung 

53.01-100-53.0078/14/9.3.1.30 

 

Düsseldorf, den 23. April 2015 

 

Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststel-

lung der UVP-Pflicht für ein Vorhaben der 

Axalta Coating Systems Logistik Germany 

GmbH & Co. KG in Wuppertal 

 

 

Antrag der Axalta Coating Systems Logistik 

Germany GmbH & Co. KG auf Genehmigung 

nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) zur wesentlichen Änderung der 

Lager für Giftstoffe 

 

 

Die Axalta Coating Systems Logistik Germany 

GmbH & Co. KG hat mit Datum vom 18.07.2014, 

ergänzt am 07.10.2014, einen Antrag auf Genehmi-

gung nach § 16 BImSchG zur wesentlichen Ände-

rung der Lager für Giftstoffe durch Optimierung 

des Lüftungskonzeptes in den Lagerbereichen von 

Gebäude 266 auf dem Betriebsgelände Märkische 

Straße 243 in 42281 Wuppertal gestellt. 
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Antragsgegenstand ist die Anpassung der Luft-

wechselraten im Bauabschnitt 1 – 3 im Lager Ge-

bäude 266. 

 

Gemäß §§ 3 c, 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 

Verbindung mit Ziffer 9.3.1 Spalte 2 der Anlage 1 

zum UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschät-

zung der zuständigen Behörde aufgrund überschlä-

giger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 

2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die 

nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 

 

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-

fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachtei-

lige Umweltauswirkungen durch das beantragte 

Vorhaben nicht zu erwarten sind. Gemäß § 3 a Satz 

1 UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantrag-

te Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 

 

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-

fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachtei-

lige Umweltauswirkungen durch das beantragte 

Vorhaben nicht zu erwarten sind. Gemäß § 3 a Satz 

1 UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantrag-

te Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 

 

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 

selbständig anfechtbar. 

 

Im Auftrag 

Heyer 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 175 

 

 

121 Bekanntmachung nach § 3 a des Ge-

setzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) 
 

 

Bezirksregierung 

54.04.01.20.001/15 

Düsseldorf, den 23. April 2015 

 

Bekanntmachung 

nach § 3 a des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – 

Feststellung der UVP-Pflicht für ein Vorhaben 

der Duisburg Rheinhausen GmbH (duisport), 

Alte Ruhrorter Str. 42-52, 47119 Duisburg 

 

Die Duisburg Rheinhausen GmbH hat mit Schrei-

ben vom 08.07.2014 und 01.12.2014 Unterlagen für 

eine UVP-Vorprüfung eingereicht. Nach den vor-

liegenden Unterlagen beabsichtigt die Duisburger 

Hafen AG am Westufer des Hafens Rheinhausen 

ein bisher halb überböschtes, mit Steinen befestig-

tes Schrägufer zu überbauen. Geplant ist vor der 

vorhandene Böschung eine Stahlbetonwand zu 

errichten und den Raum zwischen dieser und der 

alten Böschung bis auf das vorhandene Straßenni-

veau aufzufüllen. Vorgelagert ist die Errichtung 

einer Spundwand mit Anlegepfählen geplant. Ge-

mäß § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit Nr. 

13.12 UVPG der Anlage zum UVPG NRW ist eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 

wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zustän-

digen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung 

unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG 

aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen haben kann, die nach § 12 

UVPG zu berücksichtigen wären. 
 

Im vorliegenden Fall hat die Vorprüfung im Einzel-

fall ergeben, dass erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen durch das beantragte Vorhaben nicht 

zu erwarten sind. 

 

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich fest, dass für 

das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht besteht. 

 

Die Festlegung ist gem. § 3 a UVPG nicht selbstän-

dig anfechtbar. 

 

Im Auftrag 

Sindram 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 176 

 

 

122 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über 

die Feststellung der UVP-Pflicht für 

ein Vorhaben der Wirtschaftsbetriebe 

Duisburg AöR, Schifferstr. 190,  

47059 Duisburg  
 

Bezirksregierung 

54.07.03.58-1-3428/2015 

 

Düsseldorf, den 24. April 2015 

 

Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststel-

lung der UVP-Pflicht für ein Vorhaben der 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR, Schifferstr. 

190, 47059 Duisburg 

 

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg A.ö.R, Schif-

ferstr. 190, 47059 Duisburg, haben einen Antrag 

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung 

nach § 60 WHG i.V.m. § 58 Abs. 2 LWG NRW zur 

Erneuerung der Grobrechenanlage der Kläranlage 

Duisburg-Huckingen gestellt. 
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Antragsgegenstand ist die Erneuerung der vorhan-

denen Grobrechen und die Errichtung einer Contai-

nerhalle einschließlich Abluftbehandlung. 

 

Werden Abwasserbehandlungsanlagen, die ausge-

legt sind für organisch belastetes Abwasser von 

9.000 kg/d oder mehr biochemischen Sauerstoffbe-

darf in fünf Tagen (roh) oder anorganisch belastetes 

Abwasser von 4 500 m³ oder mehr Abwasser in 

zwei Stunden (ausgenommen Kühlwasser), geän-

dert, ist gemäß 

- § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung  

- in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 13.1.1 zum 

UVPG 

-          in Verbindung mit § 3 e UVPG 
 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 

wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des 

§ 3 c Satz 1 und 3 UVPG ergibt, dass die Änderung 

oder Erweiterung erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen haben kann. 

 

Im vorliegenden Fall hat die Vorprüfung des Ein-

zelfalls ergeben, dass keine erheblichen nachteili-

gen Auswirkungen durch das beantragte Vorhaben 

zu erwarten sind. 

 

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 

dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-

tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nicht besteht. 

 

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 

selbstständig anfechtbar. 

 

Im Auftrag 

gez. Strauch 
 Bez. Ddf. 2015 S. 176 

 

123 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die 

Feststellung der UVP-Pflicht für ein Vor-

haben der Fa. Setex Textil GmbH 
 

Bezirksregierung 

54.06.03.15-8 

Düsseldorf, den 27. April 2015 

 

Die 

Fa. Setex-Textil-GmbH 

Frankenstr. 15 

46499 Hamminkeln 

 

beabsichtigt, auf dem Grundstück in Hamminkeln, 

Gemarkung Dingden, Flur 8, Flurstück 1022, 

Grundwasser aus zwei Brunnen bis zu einem jährli-

chen Volumen an Wasser von insgesamt 50.000 m³ 

zu entnehmen. 

 

Die beabsichtigte Grundwasserentnahme dient der 

Gewinnung von Betriebswasser und der Bewässe-

rung der Grünanlagen. 

 

Für dieses Vorhaben hat die Fa. Setex-Textil-

GmbH unter dem 13. August 2014 die Erteilung 

einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Absatz 

1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBl. I S. 

1724) geändert worden ist, beantragt. 

 

Nach § 3 a Satz 1 des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 

S. 94), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 

vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert wor-

den ist, stellt die zuständige Behörde spätestens 

nach Beginn des Verfahrens, das der Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Vorhabens dient, auf der 

Grundlage geeigneter Angaben zum Vorhaben 

sowie eigener Informationen unverzüglich fest, ob 

nach den §§ 3 b bis 3 f UVPG für das Vorhaben 

eine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung besteht. 

 

Für das Entnehmen, Zutagefördern oder Zutagelei-

ten von Grundwasser mit einem jährlichen Volu-

men an Wasser von 5.000 m³  bis weniger als 

100.000 m³  ist in Nummer 13.3.3 der Anlage 1 

zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des 

Einzelfalls vorgesehen, wenn durch die Gewässer-

benutzung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

grundwasserabhängige Ökosysteme zu erwarten 

sind. 

 

Nach § 3 c UVPG ist für solche Vorhaben eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 

wenn trotz der geringen Größe oder Leistung des 

Vorhabens nur aufgrund besonderer örtlicher Ge-

gebenheiten gemäß den in der Nummer 2 der Anla-

ge 2 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien er-

hebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu er-

warten sind. 

 

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 

nach den Bestimmungen des UVPG hat im vorlie-

genden Fall zu dem Ergebnis geführt, dass entspre-

chende Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

der Setex Textil GmbH nicht zu erwarten sind. 

Entsprechend § 3 a Satz 1 UVPG habe ich daher 

festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpflich-

tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung besteht. 

 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a Satz 2 

UVPG bekanntgegeben. Sie ist nach § 3 a Satz 3 

UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

 

Im Auftrag 

Lausmann 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 177 
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124 Errichtung der katholischen Kirchen-

gemeinde St. Matthias in Duisburg 

 
Bezirksregierung 

48.03.11.02 

Düsseldorf, den 28. April 2015 

 

 

 
 

FELIX GENN 

 

Divina Miseratione et Sanctae Apostolicae 

 Sedis Gratia 

Episcopus Monasteriensis 

 

 

Urkunde 

 

über die Errichtung der Katholischen Kirchen-

gemeinde St. Matthias in Duisburg 

 

 

 

1. Mit Wirkung vom 31.05.2015 lege ich die 

katholischen     Kirchengemeinden    St. Jo-

seph, Duisburg (Rheinhausen-Friemersheim),  

St. Marien, Duisburg (Rheinhausen-

Schwarzenberg), St. Klara, Duisburg (Ru-

meln-Kaldenhausen) und St. Marien, Duis-

burg (Rumeln-Kaldenhausen) zu einer neuen 

Kirchengemeinde unter dem Namen 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Matthias 

 

in Duisburg zusammen. Sitz der Kirchenge-

meinde ist Duisburg Friemersheim. Der 

Priesterrat wurde gem. can. 515 § 2 des CIC 

dazu angehört. 

 

2. Mit dem Zeitpunkt des Zusammenlegens der 

Kirchengemeinden hören die Kirchengemein- 

den St. Joseph, Duisburg (Rheinhausen-

Friemersheim), St. Marien, Duisburg (Rhein-

hausen-Schwarzenberg), St. Klara, Duisburg 

(Rumeln-Kaldenhausen) und St.  Marien,  

Duisburg (Rumeln-Kaldenhausen) zu existie-

ren auf. Das Gebiet der neuen Kirchenge-

meinde wird aus dem der zusammengelegten 

Kirchengemeinden gebildet, ebenso wie de-

ren Mitglieder die Mitglieder der neuen Kir-

chengemeinde St. Matthias sind. 

 

3. Die Kirchen St. Joseph, Duisburg (Rheinhau-

sen-Friemersheim), St. Marien, Duisburg 

(Rheinhausen-Schwarzenberg), St. Klara, 

Duisburg (Rumeln-Kaldenhausen) und St. 

Marien, Duisburg (Rumeln-Kaldenhausen) 

behalten ihre bisherigen Patrozinien. Pfarr-

kirche der neuen Kirchengemeinde wird die 

Kirche St. Joseph, Duisburg (Rheinhausen-

Friemersheim). Die Kirchen St. Marien,    

Duisburg (Rheinhausen-Schwarzenberg), St. 

Klara, Duisburg (Rumeln-Kaldenhausen) und 

St. Marien, Duisburg (Rumeln-

Kaldenhausen) werden Filialkirchen. 

 

4. Zur Verwaltung und Vertretung des Vermö-

gens in der Kirchengemeinde St. Matthias 

wird durch besondere bischöfliche Urkunde 

ein Verwaltungsausschuss bestellt, der bis zur 

Konstituierung des neu gewählten Kirchen-

vorstandes im Amt bleibt. Für ihn gelten die 

Vorschriften des Gesetzes über die Verwal-

tung des katholischen Kirchenvermögens 

vom 24. Juli 1924. 

 

5. Mit dem Zeitpunkt des Zusammenlegens der 

Kirchengemeinden geht deren Vermögen, 

nämlich der Grundbesitz, das bewegliche 

Vermögen sowie alle Forderungen und Ver-

bindlichkeiten auf die Katholische Kirchen-

gemeinde St. Matthias über. Die Eigentümer-

bezeichnungen der auf die Namen der bishe-

rigen Katholischen Kirchengemeinden lau-

tenden Grundbücher werden berichtigt in Ka-

tholische Kirchengemeinde St. Matthias. 

Kirchliche Institutionen mit eigener Rechts-

persönlichkeit (sog. Fonds) bleiben bestehen. 

Den bisherigen Fondsbezeichnungen werden 

als Unterscheidungszusatz das Patrozinium 

der bisherigen verwaltenden Kirchengemein-

de hinzugefügt. 

 

Im Einzelnen: 

 

Die Eigentümerbezeichnungen der bisher ·auf den 

Namen Katholische  Kirchengemeinde St. Joseph, 

in Rheinhauen-Friemersheim, Katholische Kir-

chengemeinde St. Joseph, in Rheinhausen, Katholi-

sche Kirchengemeinde St. Joseph, Duisburg, Ka-

tholische Kirchengemeinde St. Marien in Rhein-

hausen, Katholische Kirchengemeinde St. Klara in 

Kaldenhausen bzw. zu Kaldenhausen und Katholi-

sche Kirchengemeinde St. Marien Rumeln-

Kaldenhausen lautenden Grundbücher werden be-

richtigt in Katholische Kirchengemeinde St. 

Matthias. 

 

Die Grundbücher sind entsprechend zu berichtigen. 

 

Münster, l3. April 2015 
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L.S 

 

AZ.: 110-KKG#31494/2013 

6. Ausfertigung 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 178 

 

C. Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 

Behörden und Dienststellen 
 

125 Raumordnerische Beurteilung für die 

geplante Erdgasanschlussleitung der 

Thyssengas GmbH von Datteln 

(Hachhausen) zum Kraftwerksstand-

ort der STEAG GmbH in Herne 

 

Die Regionaldirektorin des Regionalverbandes 

Ruhr als Regionalplanungsbehörde hat das o.g. 

Raumordnungsverfahren mit folgender Raumordne-

rischen Beurteilung am 31. März 2015 abgeschlos-

sen: 

 

Raumordnerische Beurteilung 

 
1.1 Ergebnis 

Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird 

festgestellt, dass der seitens der Thyssengas GmbH 

vorgesehene Bau einer Erdgasanschlussleitung von 

Datteln nach Herne in der raumordnerisch abge-

stimmten Linienführung, wie sie dem beigefügten 

Übersichtsplan (Anlage 1) zu entnehmen ist, und 

bei Erfüllung der in Ziffer 1.2 aufgeführten Maßga-

ben raumverträglich ist. 

 
Das Vorhaben ist in der raumordnerisch abge-

stimmten Linienführung unter Erfüllung der in 

Ziffer 1.2. aufgeführten Maßgaben mit den Erfor-

dernissen der Raumordnung vereinbar und mit 

anderen raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen abgestimmt.  

 

Die raumordnerisch abgestimmte Linienführung 

stellt die raumordnerisch günstigste Lösung dar. 

 

 

1.2 Maßgaben 

1. Die Arbeitsstreifenbreite im Wald ist in enger 

Abstimmung mit den Forstbehörden auf das un-

vermeidbare Ausmaß zu reduzieren. 

 

2. Der Verlust an Waldfläche ist so gering wie 

möglich zu halten. Die Funktionalität der Waldflä-

che ist durch Trassenoptimierung und in enger 

Abstimmung mit der Forstbehörde weitestgehend 

zu sichern.  

 

3. Eingriffe in Natur und Landschaft sind auf das 

unumgängliche Maß zu beschränken. Die Funktio-

nalität der Bereiche für den Schutz der Natur ist in 

enger Abstimmung mit der Landschaftsbehörde 

weitestgehend zu sichern, der Arbeitsstreifen ist zu 

rekultivieren. 

 

4. Es ist sicherzustellen, dass vorhabenbedingte 

Beeinträchtigungen der Auenentwicklung im Be-

reich des Resser Baches in Herten mit Blick auf die 

ökologische Funktionsfähigkeit und mit Blick auf 

die Sicherung und Entwicklung von Retentions-

räumen ausgeschlossen bzw. auf ein verträgliches 

Maß reduziert werden. Zudem ist sicherzustellen, 

dass vorhabenbedingt keine Flächen in Anspruch 

genommen werden, die langfristig für die Emscher-

renaturierung benötigt werden, soweit die vorha-

benbedingte Inanspruchnahme mit dem Flächen-

nutzungsanspruch für die Emscherrenaturierung 

konkurriert.  

 

5. Es ist sicherzustellen, dass Beeinträchtigungen 

des Bereiches für Aufschüttungen und Ablagerun-

gen mit der Zweckbindung Halde in Form von 

entgegenstehenden Raumnutzungen oder Zer-

schneidungswirkungen, die die vorrangige Nut-

zungsfunktion des Bereiches aufheben, durch seine 

kleinräumige Umfahrung ausgeschlossen bzw. auf 

ein raumverträgliches Maß reduziert werden. 

 

 

1.3 Hinweise für das nachfolgende Verfahren 

In der Synopse über die vorgebrachten Anregungen 

der beteiligten öffentlichen Stellen (Anlage 3) fin-

den sich zahlreiche Hinweise für das nachfolgende 

Planfeststellungsverfahren, die als solche gekenn-

zeichnet sind. Diese werden der Planfeststellungs-

behörde übermittelt und sollen im nachfolgenden 

Verfahren berücksichtigt werden. 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden 

zudem einige Aspekte angesprochen, die im Rah-

men des Raumordnungsverfahrens nicht berück-

sichtigt werden können. Diese Aspekte sind in der 

Anlage 4 aufgeführt und stehen der Vorhabenträge-

rin und der Planfeststellungsbehörde zur Verfü-

gung. 

 
1.4 Befristung und nachträgliche Änderung der 

Raumordnerischen Beurteilung 

Die Raumordnerische Beurteilung wird überprüft, 

wenn 

- sich maßgebliche landesplanerische Ziele 

für die raumordnerische Beurteilung än-
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dern (§ 32 Abs. 6 Satz 1 Landesplanungs-

gesetz NRW (LPlG))  

oder 

- nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer 

Bekanntgabe ein Verfahren für die Zulas-

sung des Vorhabens begonnen worden ist 

(§ 32 Abs. 6 Satz 1 LPlG).  

 

Die Raumordnerische Beurteilung wird jedenfalls 

nach zehn Jahren unwirksam (§ 32 Abs. 6 Satz 4 

(LPlG). 

 

1.5 Rechtswirkungen der raumordnerischen 

Beurteilung 

Das Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens ent-

faltet als sonstiges Erfordernis der Raumordnung 

gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) 

nach den Maßgaben des § 4 ROG Bindungswir-

kung. 

 

Damit ist es gem. § 4 Abs. 1 ROG bei raumbedeut-

samen Planungen oder Maßnahmen öffentlicher 

Stellen, bei Entscheidungen öffentlicher Stellen 

über solche Planungen und Maßnahmen sowie bei 

Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zuläs-

sigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-

men von Personen des Privatrechts, die der Plan-

feststellung oder der Genehmigung mit der Rechts-

wirkung der Planfeststellung bedürfen, in Abwä-

gungs- und Ermessensentscheidungen zu berück-

sichtigen. Auch bei sonstigen Entscheidungen öf-

fentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeut-

samer Planungen und Maßnahmen von Personen 

des Privatrechts ist das Ergebnis des Raumord-

nungsverfahrens in der Abwägung oder Ermes-

sensausübung nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 ROG 

zu berücksichtigen. 

 

Gegenüber der Trägerin des Vorhabens und gegen-

über Einzelnen entfaltet das Ergebnis des Raum-

ordnungsverfahrens hingegen keine unmittelbare 

Rechtswirkung. Es ersetzt nicht Genehmigungen, 

Planfeststellungen oder sonstige behördliche Ent-

scheidungen über die Zulässigkeit des Vorhabens. 

 

Die Pflicht, gem. § 4 Abs. 1 ROG Ziele der Raum-

ordnung und Landesplanung zu beachten, bleibt 

unberührt. 

 

1.6 Kostenfestsetzung 

Nach § 32 Abs. 5 LPlG erhebt die Regionalpla-

nungsbehörde für die Durchführung des Raumord-

nungsverfahrens Gebühren und Auslagen, die sich 

aus der geltenden Fassung des Gebührengesetzes 

für das Land NRW ergeben. Hierzu ergeht eine 

gesonderte Entscheidung der Regionaldirektorin 

des Regionalverbandes Ruhr in ihrer Eigenschaft 

als Regionalplanungsbehörde. 

 

 

 

Hinweise: Gemäß § 32 LPlG wird die Raumordne-

rische Beurteilung ohne Begründung in den Amts-

blättern der Bezirksregierungen (Arnsberg, Düssel-

dorf, Münster) bekannt gegeben. 

 

Die Raumordnerische Beurteilung wird mit Be-

gründung bei der Regionalplanungsbehörde und bei 

den Kreisen und Gemeinden, auf deren Gebiet sich 

das Vorhaben erstreckt, für die Dauer von fünf 

Jahren zur Einsicht für jedermann bereit gehalten. 

Die Gemeinden haben ortsüblich bekannt zu ma-

chen, bei welcher Stelle die Raumordnerische Beur-

teilung während der Dienststunden eingesehen 

werden kann.  

 

Bei der Regionaldirektorin des Regionalverbandes 

Ruhr als Regionalplanungsbehörden sowie beim 

Kreis Recklinghausen liegt die Raumordnerische 

Beurteilung bei folgenden Stellen zur Einsicht aus: 

 

Regionalverband Ruhr, Bibliothek, 

Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen;  

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr,  

Freitag von 9:00 bis 14:00 Uhr 

 

Kreisverwaltung Recklinghausen 

Der Landrat 

Fachdienst 18 – Kreisentwicklung und Wirtschaft 

Ansprechpartner: Herr Behringer 

Raum 2.4.15, 2. Etage, Kreishaus, 

Kurt-Schumacher-Allee 1 

45657 Recklinghausen 

Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12:00 Uhr und 

13:15 bis 16:00 Uhr 

Freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr. 

 

Ergänzend hierzu wird die Raumordnerische Beur-

teilung mit Begründung auf der Internetseite des 

Regionalverbandes Ruhr unter:  

 

http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-

ruhr/regionalplanung/raumordnungsverfahren.html 

 

bereitgestellt. 

 

Essen, 17.04.2014 

Im Auftrag 

gez. Bongartz 

 

- Leiter Referat Regionalplanung – 

 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/regionalplanung/raumordnungsverfahren.html
http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/regionalplanung/raumordnungsverfahren.html
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126 Öffentliche Zustellung  

(R.J.B.) 

 
Öffentliche Zustellung 

 
gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 

vom 07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) 

 

Herrn  

    

[gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

kann ein Schriftstück des Landrats Kleve als Kreis-

polizeibehörde    Kleve vom   27.04.2015   mit dem 

Aktenzeichen [gelöscht aufgrund DSGVO] nicht 

zustellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbe-

kannt ist. 

 

Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück            

unverzüglich abzuholen bei der 

 

Polizeiwache Geldern, 

Am Nierspark 27, 

47608 Geldern. 

 

 

Vor Abholung ist mit der Sachbearbeiterin, KHK’in 

Berns, Kontakt aufzunehmen zu folgenden Bürozei-

ten: Montag, Dienstag, Mittwoch von 08:00 h - 

12:00 h und 12:30 h - 16:00 h unter Tel.-Nr.: 

02831/125-2376. 

 

Hinweis: 

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das 

Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag des 

Aushangs dieser Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass 

mit dieser Zustellung des Schriftstücks durch öf-

fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 

werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 
Geldern, den 27.04.2015 

 

Im Auftrag 

Berns, KHK’in 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 181 

 

 

 
127 Aufgebot der Sparkasse Neuss 

 

Aufgebot 

 
Die von uns ausgestellte Sparurkunde Nr. 

3100707821 wurde uns als in Verlust geraten           

gemeldet und wird aufgeboten. 

 

Die Inhaberin oder der Inhaber der Sparurkunde 

wird aufgefordert, binnen 3 Monaten ihre oder 

seine Ansprüche unter Vorlage der Sparurkunde bei 

der Sparkasse Neuss anzumelden, andernfalls wer-

den wir die Sparurkunde für kraftlos erklären. 

 

Neuss, den 21. April 2015 

 

SPARKASSE NEUSS 

Der Vorstand 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 181 

 

 
128 Veröffentlichung des Haushaltsplanes 

2015 des Kommunalen Rechenzentrums 

Niederrhein (KRZN) 

 

Haushaltsplan und Bekanntmachung 

des Haushaltsplans des 

Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein 

für das Jahr 2015 

 

1. Haushaltsplan 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen hat die Verbands-

versammlung gem. § 6 Abs. 1 der Zweckverbands-

satzung am 14.11.2014 folgende Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 

 

§ 1 Haushaltsplan 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der 

die für die Erfüllung der Aufgaben des KRZN vo-

raussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 

Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 

und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird           

 
im Ergebnisplan mit 

 
Gesamtbetrag der Erträge auf        59.152.000 Euro 

 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        59.152.000 Euro 
 

im Finanzplan mit 

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit        59.265.000 Euro 

 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit        53.233.000 Euro 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstä- 

tigkeit             3.256.000 Euro 
 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der   
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstä- 

tigkeit           9.288.000 Euro 

 
festgesetzt. 
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§ 2 Investitionskredite 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 

Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.985.000 

Euro festgesetzt. 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-

schlagt. 

 

§ 4 Ausgleichsrücklage 

 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum 

Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  0 Euro 

festgesetzt. 

§ 5 Liquiditätskredite 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi-

cherung in Anspruch genommen werden dürfen, 

wird auf     3.000.000 Euro 

festgesetzt. 

 

§ 6 Umlagen 

 

Umlagen gemäß § 13 (5) der Satzung werden nicht 

veranschlagt. 

 

§ 7 Bildung von Budgets i.S.d. § 21 GemHVO 

 

Alle    Aufwendungen       sowie alle Erträge wer-

den jeweils gem. § 21 Abs. 1 GemHVO zu einem 

Budget verbunden. In den Budgets ist die    Summe 

der Erträge und die Summe der Aufwendungen für 

die Haushaltsführung verbindlich. Gleiches gilt für 

Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionen. 

Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für Auf-

wendungen und Mindererträge vermindern die 

Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche 

gilt für Mehr- und Mindereinzahlungen für Investi-

tionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszah-

lungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwen-

dungen oder Auszahlungen i.S.d. § 83 GO NRW. 

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu 

einer Minderung des Saldos aus laufender Verwal-

tungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO 

führen. 

 

§ 8 Festlegung der Wertgrenze i.S.d. § 83 Abs. 2 

GO NRW 

 

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwen-

dungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 

2 GO NRW, die der vorherigen Zustimmung der 

Verbandsversammlung bedürfen, liegen vor,   wenn 

sie im Einzelfall 1 v. H. der Gesamtaufwendungen 

des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres 

(ohne Nachträge) überschreiten. 

 

 

 

 

§ 9 Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW 

 

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 

Abs. 2 Ziffer 1 GO NRW liegt vor, wenn dieser den 

Betrag von 1 Mio. € übersteigt. Bisher nicht veran-

schlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Aus-

zahlungen gelten gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO 

NRW als erheblich, wenn der Betrag 5 v. H. der 

Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des lau-

fenden Haushaltsjahres (ohne Nachträge) über-

steigt. 

 

2. Bekanntmachung des Haushaltsplanes 

 

Der vorstehende Haushaltsplan für das Haushalts-

jahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der Haushaltsplan ist gem. § 18 (1) des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbin-

dung mit § 80 Abs. 5 GO NW der Bezirksregierung 

in Düsseldorf mit Schreiben vom 09.12.2014 ange-

zeigt worden. 

 

Hinweis 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 

von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 

Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 

nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzei-

ge fehlt, 

 

b) dieser Haushaltsplan ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekanntgemacht, 

 

c) der Vorsitzende der Verbandsversammlung hat 

den Beschluss der Verbandsversammlung vorher 

beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

dem Zweckverband vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-

zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Kamp-Lintfort, den 16.04.2015 

Verbandsvorsteher 

 

gez. Dr. Coenen 
 

Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 181 
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129 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 

2013 des Kommunalen Rechenzentrums 

Niederrhein (KRZN) 
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Kamp-Lintfort, den 14. April 2015 

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein 

KRZN 

Der Verbandsvorsteher  
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 182 
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